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TOP: Kanalbenutzungsgebühren 2007 
 
1. Beschlussvorschlag 
 
Der Werksausschuss/Haupt- und Finanzausschuss schlägt der Stadtvertretung folgende 
Beschlussfassung vor: 
 
Die Stadtvertretung beschließt die mit  1. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung der Stadt Schmallenberg festgesetzten Gebühren für das Jahr 2007 
beizubehalten. 
  
2. Sachverhalt und Begründung 
 
Für die Rechtmäßigkeit der Gebührensätze ist für jedes Haushaltsjahr ein Beschluss der 
Stadtvertretung über die jeweilige Höhe erforderlich.  
Die Kalkulation der Abwassergebühren für das Jahr 2007 hat ergeben, dass in Gegenüber-
stellung zum Vorjahr lediglich eine marginale Veränderung eingetreten ist, welche keine Än-
derung rechtlich erforderlich macht.  
 
Die in § 8 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Schmal-
lenberg in der Fassung des 1. Nachtrages vom 02.12.2004 nachfolgend genannten Gebüh-
rensätze ( € je cbm Abwasser) können somit auch im Jahr 2007 beibehalten werden. 
 

a) Volleinleiter: 3,00 €  
b) Vorklärer: 1,57 €  
c) Ermäßigung für Volleinleiter die nur Schmutzwasser einleiten: 0,22 €  

            Ermäßigung für Vorklärer die nur Schmutzwasser einleiten:  0,11 €  

 


